
 

  

S 21 KR 907/19

Sozialgerichtsbarkeit Bundesrepublik Deutschland

Land Freistaat Bayern
Sozialgericht Bayerisches Landessozialgericht
Sachgebiet Krankenversicherung
Abteilung -
Kategorie Urteil
Bemerkung -
Rechtskraft -
Deskriptoren Abkommen zwischen der Bundesrepublik

Deutschland und der Republik Türkei über
Soziale Sicherheit
akute Blinddarmentzündung
Kostenerstattungsanspruch
Krankenhausbehandlung im Ausland
(hier: Privatklinik während Urlaubs in der
Türkei)
Krankenversicherung
Leitfaden „Leistungsaushilfe im Rahmen
der EG-Verordnung 883/04 und nach
Abkommensrecht“

Leitsätze 1. Es existiert keine Rechtsnorm, die
einen Anspruch auf Kostenerstattung
gegen die gesetzliche Krankenkasse für
eine akute Blinddarmoperation in einer
Privatklinik in der Türkei begründet.
2. Die Erstattung von Kosten für eine im
nicht-EU-Ausland in Anspruch
genommene privatärztliche Behandlung
ist allenfalls in entsprechender
Anwendung des Art. 15 DT-SVA als
freiwilig gezahlte (Ermessens-)Leistung zu
betrachten.
3. Für die Kostenerstattung von
Sozialversicherungsleistungen ist bei
grenzüberschreitenden Sachverhalten der
Leitfaden „Leistungsaushilfe im Rahmen
der EG-Verordnung 883/04 und nach
Abkommensrecht“ vom 15.08.2012 im
Sinne einer ermessenslenkenden
Verwaltungsvorschrift einschlägig.

Normenkette DT-SVA Art. 15
SGB V § 18

1. Instanz
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Aktenzeichen S 21 KR 907/19
Datum 12.03.2020

2. Instanz

Aktenzeichen L 20 KR 256/20
Datum 22.04.2024

3. Instanz

Datum -

Â 

I. Die Berufung der KlÃ¤gerin gegen das Urteil des Sozialgerichts NÃ¼rnberg vom
12.03.2020 wird zurÃ¼ckgewiesen.

II. AuÃ�ergerichtliche Kosten sind nicht zu erstatten.

III. Die Revision wird nicht zugelassen.

T a t b e s t a n d :

Streitig ist die KostenÃ¼bernahme fÃ¼r eine stationÃ¤re Krankenhausbehandlung
in der TÃ¼rkei.

Die 1994 geborene und bei der Beklagten krankenversicherte KlÃ¤gerin befand sich
in der Zeit vom 02.09.2018 bis 03.09.2018 wÃ¤hrend eines Urlaubs in der TÃ¼rkei
in stationÃ¤rer Behandlung in der Privatklinik B Hospital wegen einer akuten
BlinddarmentzÃ¼ndung. Im Rahmen des Aufenthaltes entfernten die Mediziner der
Privatklinik den Blinddarm der KlÃ¤gerin operativ. Eine private
Auslandsreisekrankenversicherung hatte die KlÃ¤gerin nicht abgeschlossen.

Am 11.09.2018 stellte die KlÃ¤gerin bei der Beklagten einen Antrag auf
Kostenerstattung fÃ¼r ihre Behandlung in der TÃ¼rkei. Dem Antrag fÃ¼gte sie eine
Rechnung der Privatklinik B Hospital vom 03.09.2018 in englischer Sprache iHv
3.500,01 â�¬ sowie ein Ã¤rztliches Attest der AllgemeinÃ¤rztin K vom 11.09.2018
bei.

Die Beklagte fragte unter dem 20.09.2018 wegen der Kosten fÃ¼r Sachleistungen,
die bei Inanspruchnahme der tÃ¼rkischen Anstalt fÃ¼r soziale Sicherung
entstanden wÃ¤ren, bei der tÃ¼rkischen Verbindungsstelle Antalya Sosyal
GÃ¼venlik il MÃ¼rdÃ¼rlÃ¼gÃ¼ mittels des Formblattes T/A26 an. Mit Schreiben
vom 07.10.2018 teilte diese der Beklagten mit, der erstattungsfÃ¤hige Betrag der
Krankenhauskosten iHv 3.500,01 â�¬ belaufe sich auf 808,57 TÃ¼rkische Lira (TL).

Mit Bescheid vom 02.01.2019 bewilligte die Beklagte die Kostenerstattung iHv
808,57 TL bzw. 130,50 â�¬. Eine Kostenerstattung fÃ¼r die vorgelegten
Rechnungen sei nur nach den Tarifen des auslÃ¤ndischen
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SozialversicherungstrÃ¤gers mÃ¶glich. An dessen Entscheidung sei sie gebunden.

Deswegen erhob die KlÃ¤gerin mit Schreiben vom 28.01.2019 Widerspruch. Sie
bestritt, dass der auslÃ¤ndische SozialversicherungstrÃ¤ger fÃ¼r die Not-OP am
Blinddarm lediglich einen Betrag iHv umgerechnet 130,50 â�¬ aufzuwenden gehabt
hÃ¤tte. Aus den Ã¼bersandten Unterlagen sei nicht herzuleiten, welche der in der
detaillierten Rechnung des Krankenhauses einzeln aufgefÃ¼hrten Positionen der
auslÃ¤ndische SozialversicherungstrÃ¤ger Ã¼bernehme bzw. nicht Ã¼bernehme.
Die Angabe eines reinen Pauschalbetrags sei nicht ausreichend. Im Ã�brigen seien
nach dem Sozialversicherungsabkommen zwischen Deutschland und der TÃ¼rkei
die Kosten im Rahmen einer Notfallbehandlung zu Ã¼bernehmen, die auch in
Deutschland angefallen wÃ¤ren. Mithin sei zumindest ein Betrag iHv 2.900,- â�¬ zu
erstatten (Schreiben vom 20.02.2019).

Die Beklagte erwiderte, mit der TÃ¼rkei bestehe ein bilaterales Abkommen Ã¼ber
soziale Sicherheit. Danach kÃ¶nnten die wegen des Gesundheitszustandes
unverzÃ¼glich erforderlichen Sachleistungen (Ã¤rztliche Behandlung, Arznei usw)
nach den in der TÃ¼rkei geltenden Rechtsvorschriften in Anspruch genommen
werden. Die KlÃ¤gerin hÃ¤tte mit einer Anspruchsbescheinigung fÃ¼r die TÃ¼rkei
(sog. Auslandskrankenschein) eine Vertragsbehandlung bei akuten Beschwerden in
einem tÃ¼rkischen Vertragskrankenhaus in Anspruch nehmen kÃ¶nnen. Die
Sachleistungen wÃ¼rden dann vom auslÃ¤ndischen VersicherungstrÃ¤ger so
gewÃ¤hrt, als ob die Versicherung bei dem die Leistung gewÃ¤hrenden
auslÃ¤ndischen TrÃ¤ger des anderen Staates bestÃ¼nde. Komme die
zwischenstaatlich vereinbarte Aushilfe eines auslÃ¤ndischen VersicherungstrÃ¤gers
nicht zustande (entweder habe die Versicherte keine Anspruchsbescheinigung
vorgelegt oder ein Privat-Krankenhaus aufgesucht), wÃ¼rden die Kosten ersetzt,
die bei ordnungsgemÃ¤Ã�er DurchfÃ¼hrung der Aushilfe entstanden wÃ¤ren,
obwohl bilaterale Abkommen â�� wie auch das deutsch-tÃ¼rkische Abkommen
Ã¼ber soziale Sicherheit â�� keine Kostenerstattungsregelungen enthielten. Aus
GrÃ¼nden der Verwaltungsvereinfachung wÃ¼rde bis zu einer Grenze von 1.000,-
â�¬ eine Erstattung nach deutschen VertragsgrundsÃ¤tzen geschuldet. Bei
RechnungsbetrÃ¤gen Ã¼ber diese Grenze sei zwingend eine Anfrage betreffend der
ErstattungssÃ¤tze im Aufenthaltsstaat vorzunehmen. Die Zweigstelle in Antalya
habe eine entsprechende Formularanfrage beantwortet.

Auf Betreiben der KlÃ¤gerin hin (Schreiben vom 18.03.2019 und vom 23.05.2019),
fragte die Beklagte unter dem 28.05.2019 nochmals bei der tÃ¼rkischen
Verbindungsstelle wegen der Kosten fÃ¼r Sachleistungen an, die bei
Inanspruchnahme der tÃ¼rkischen Anstalt fÃ¼r soziale Sicherung entstanden
wÃ¤ren.

Am 03.10.2019 bestÃ¤tigte die Verbindungsstelle als erstattungsfÃ¤higen Betrag
808,57 TL. Unter dem 30.10.2019 meldete sie hingegen einen erstattungsfÃ¤higen
Betrag iHv 321,85 TL.

Bereits mit Widerspruchsbescheid vom 23.10.2019 wies die Beklagte den
Widerspruch als unbegrÃ¼ndet zurÃ¼ck.
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Gegen den Widerspruchsbescheid hat die KlÃ¤gerin am 25.11.2019 Klage beim
Sozialgericht NÃ¼rnberg (SG) erhoben. Sie habe Anspruch auf vollumfÃ¤ngliche
Erstattung der entstandenen Krankenbehandlungskosten, mindestens in der HÃ¶he,
wie sie auch in Deutschland angefallen wÃ¤ren. Die Beklagte habe nicht offenlegt,
welche Einzelleistungen in welcher HÃ¶he Ã¼bernommen wÃ¼rden. Damit habe
sich die Beklagte ohne weitere Nachweise darauf berufen, die durchgefÃ¼hrte
Operation in der TÃ¼rkei verursache lediglich Kosten iHv 130,50 â�¬ (Schriftsatz
vom 09.01.2020).

Die Beklagte hat beantragt die Klage abzuweisen und zur BegrÃ¼ndung auf die
GrÃ¼nde des angefochtenen Widerspruchsbescheids verwiesen.

Mit Urteil vom 12.03.2020 hat das SG die Klage abgewiesen. Die KlÃ¤gerin habe
keinen Anspruch gegen die Beklagte auf eine Ã¼ber den Betrag iHv 130,50 â�¬
hinausgehende Erstattung wegen ihrer Krankenhausbehandlung in der TÃ¼rkei. Die
KlÃ¤gerin kÃ¶nne ihr Begehren auf hÃ¶here Kostenerstattung weder auf Â§ 18
Sozialgesetzbuch FÃ¼nftes Buch (SGB V) noch auf das Abkommen zwischen der
Bundesrepublik Deutschland und der Republik TÃ¼rkei Ã¼ber Soziale Sicherheit
vom 30.04.1964 (BGBl. II 1972, S. 2, in der Fassung vom 02.11.1984 â�� BGBl. II
1986, S. 1040 â�� DT-SVA) stÃ¼tzen. Nach dem DT-SVA sei nur der Betrag zu
erstatten, der von dem tÃ¼rkischen SozialversicherungstrÃ¤ger grundsÃ¤tzlich
fÃ¼r eine Blinddarmoperation bei einem eintÃ¤gigen Aufenthalt zu erstatten
gewesen wÃ¤re. Zur Ermittlung der AnspruchshÃ¶he habe die Beklagte mehrere
AuskÃ¼nfte bei der fÃ¼r den Aufenthaltsort zustÃ¤ndigen Zweigstelle der
tÃ¼rkischen Verbindungsstelle eingeholt. Nach den RÃ¼ckmeldungen belaufe sich
der Erstattungsbetrag fÃ¼r die entsprechende Krankenhausbehandlung nach
geltendem tÃ¼rkischem Recht auf hÃ¶chstens 808,57 TL (umgerechnet 130,50
â�¬). Aus Sicht der Kammer bestehe keine Veranlassung diese Auskunft infrage zu
stellen.

Dagegen hat die KlÃ¤gerin Berufung beim Bayerischen Landessozialgericht (LSG)
eingelegt. Das Gericht bejahe in seiner erstinstanzlichen Entscheidung zwar
zutreffend einen Erstattungsanspruch der KlÃ¤gerin. Unzutreffender Weise spreche
es jedoch nur 130,50 â�¬ zu. Der Betrag stehe in einem krassen MissverhÃ¤ltnis zu
den tatsÃ¤chlichen Kosten. Es bestÃ¼nden aufgrund der widersprÃ¼chlichen
Angaben erhebliche Zweifel an der Auskunft der tÃ¼rkischen Verbindungsstelle
(Schreiben vom 03.08.2020 und vom 25.09.2020).

Das LSG hat unter dem 04.09.2020 den tÃ¼rkischen SozialversicherungstrÃ¤ger
schriftlich um Klarstellung des erstattungsfÃ¤higen Betrags gebeten. Dieser hat mit
Schreiben vom 05.03.2021 mitgeteilt, die zu erstatteten BetrÃ¤ge seien
versehentlich falsch mitgeteilt worden. Der zu erstattende Betrag fÃ¼r 3,500,01
â�¬ mÃ¼sse richtig 518,04 TL lauten. Dieser Betrag sei der Beklagten mit dem
Vordruck am 05.11.2020 mitgeteilt worden.

Mit Schreiben vom 27.04.2021 hat die Beklagte den Eingang der Mitteilung am
05.11.2020 bestÃ¤tigt und klargestellt, die Differenz zwischen 55,01 â�¬ (= 518,04
TL) zu dem bereits erstatteten Betrag iHv 130,50 â�¬ nicht zurÃ¼ckgefordert zu

                               4 / 8

https://dejure.org/gesetze/SGB_V/18.html
https://dejure.org/BGBl/BGBl%20II%201964,%201972


 

haben.

Die KlÃ¤gerin hat in Erwiderung darauf weiter bestritten, dass der nach der
tÃ¼rkischen GebÃ¼hrenordnung fÃ¼r einen derart umfangreichen operativen
Eingriff wie eine Blinddarmentfernung anfallende Erstattungsbetrag lediglich 518,04
TL betrage (Schreiben vom 16.03.2021 und 10.05.2021).

Auf Betreiben des LSG hat der Spitzenverband Bund der Krankenkassen (GKV-
Spitzenverband) eine weitere Anfrage an die tÃ¼rkische Verbindungsstelle
gerichtet. Mit Schreiben vom 06.05.2022 hat der GKV-Spitzenverband deren
Antwort vom 31.01.2022 vorgelegt. Demnach ergÃ¤ben die Berechnungen, der
Grund fÃ¼r diese Differenzen seien nicht die Wechselkursschwankungen, weshalb
die EntschÃ¤digung iHv 3.500,01 â�¬ auf 518,04 TL festgelegt worden sei.

Auf die schriftliche Anregung des LSG vom 09.05.2022, die Berufung
zurÃ¼ckzunehmen, hat die KlÃ¤gerin mitgeteilt, es fehle weiterhin eine
BegrÃ¼ndung fÃ¼r die Angaben unterschiedlicher ErstattungsbetrÃ¤ge aus der
TÃ¼rkei. 518,04 TL, was umgerechnet 29,37 â�¬ entspreche, sei fÃ¼r eine
Blinddarmoperation sicherlich nicht als angemessener Erstattungssatz zu
betrachten (Schreiben vom 02.06.2022 und vom 14.12.2022). Mit SchriftsÃ¤tzen
vom 22.02.2023 und 10.03.2023 hat die KlÃ¤gerin einen Antrag auf Einholung eines
SachverstÃ¤ndigengutachtens zur Ermittlung der erstattungsfÃ¤higen
Behandlungskosten nach Â§ 109 Sozialgerichtsgesetz (SGG)) gestellt.

Mit Beschluss vom 13.03.2023 hat das LSG entschieden, auf Antrag der KlÃ¤gerin
sei ein schriftliches Gutachten nach Â§ 109 SGG nach Aktenlage von einem noch zu
benennenden SachverstÃ¤ndigen einzuholen.

Nachdem die BevollmÃ¤chtigte der KlÃ¤gerin den Unfallchirurg G als
SachverstÃ¤ndigen benannt hat (Schreiben vom 12.04.2023), hat das LSG darauf
hingewiesen, eine gutachterliche AnhÃ¶rung eines Arztes sei nur zu medizinischen
Fragen mÃ¶glich und bat um Mitteilung, welche medizinischen Fragen
klÃ¤rungsbedÃ¼rftig seien (Schreiben vom 19.05.2023).

Mit Schriftsatz vom 16.06.2023 hat die KlÃ¤gerbevollmÃ¤chtigte mitgeteilt, auch
die Abrechnung von Leistungen sei Teil der medizinischen Abteilung.

Mit Beschluss vom 07.12.2023 hat das LSG den Beschluss vom 13.03.2023
aufgehoben und den Antrag der KlÃ¤gerin auf AnhÃ¶rung eines bestimmten Arztes
nach Â§ 109 Abs. 1 SGG abgelehnt. Das von der KlÃ¤gerin angetragene
Beweisthema sei einer medizinischen Beurteilung nicht zugÃ¤nglich.

Die KlÃ¤gerin beantragt,
1. unter Aufhebung des Urteils des Sozialgerichts NÃ¼rnberg vom 13.03.2020 wird
der Bescheid der Beklagten vom 02.01.2019 in Gestalt des Widerspruchsbescheids
der Beklagten vom 23.10.2019 aufgehoben, soweit er eine Kostenerstattung
zugunsten der KlÃ¤gerin von mehr als 130,50 â�¬ versagt und die Beklagte wird
verurteilt, an die KlÃ¤gerin die beantragte Kostenerstattung in HÃ¶he von 3.500,01
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â�¬ nebst Zinsen in HÃ¶he von 5 Prozentpunkten Ã¼ber dem Basiszinssatz seit
01.10.2018 zu zahlen.
2. unter Aufhebung des Urteils des Sozialgerichts NÃ¼rnberg vom 13.03.2020 fÃ¼r
die Beklagte verurteilt, an die KlÃ¤gerin vorgerichtlich angefallene
Rechtsanwaltskosten in HÃ¶he von 380,80 â�¬ nebst Zinsen hieraus in HÃ¶he von
5 Prozentpunkten Ã¼ber dem Basiszinssatz seit Klageerhebung zu zahlen.
3. die Beklagte trÃ¤gt die Kosten des Rechtsstreits einschlieÃ�lich der Berufung

Die Beklagte beantragt,
die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Die Beteiligten haben jeweils ihr EinverstÃ¤ndnis mit einer Entscheidung ohne
mÃ¼ndliche Verhandlung erklÃ¤rt.

Zur ErgÃ¤nzung des Tatbestandes wird auf die von der Beklagten vorgelegte
Verwaltungsakte sowie die Gerichtsakten erster und zweiter Instanz Bezug
genommen.

E n t s c h e i d u n g s g r Ã¼ n d e :

Die form- und fristgerecht eingelegte Berufung â�� Ã¼ber die aufgrund des
EinverstÃ¤ndnisses der Beteiligten ohne mÃ¼ndliche Verhandlung durch Urteil
entscheiden werden kann (Â§ 151 Abs. 1, Â§ 124 Abs. 2 SGG) -, ist zulÃ¤ssig (Â§ 143
, 144, 151 SGG), aber nicht begrÃ¼ndet. Das SG hat die Klage zu Recht
abgewiesen. Der Bescheid vom 02.01.2019 in der Gestalt des
Widerspruchsbescheides vom 23.10.2019 ist rechtmÃ¤Ã�ig und verletzt die
KlÃ¤gerin nicht in ihren Rechten.

1.
Streitgegenstand ist der Anspruch der KlÃ¤gerin auf Erstattung weiterer Kosten
fÃ¼r die stationÃ¤re Behandlung in der TÃ¼rkei in der Zeit vom 02.09.2018 bis
03.09.2018 in der Privatklinik B Hospital, den die Beklagte mit Bescheid vom
02.01.2019 in der Gestalt des Widerspruchsbescheids vom 23.10.2019 abgelehnt
hat. Hiergegen wendet sich die KlÃ¤gerin zulÃ¤ssigerweise mit einer kombinierten
Anfechtungs- und Leistungsklage nach Â§Â§ 54 Abs. 1 u. 4, 56 SGG.

2.
Die KlÃ¤gerin hat keinen Anspruch auf weitere Kostenerstattung fÃ¼r die
stationÃ¤re Behandlung in der TÃ¼rkei Ã¼ber den im angefochtenen Bescheid vom
02.01.2019 in der Gestalt des Widerspruchsbescheids vom 23.10.2019 bereits
bewilligten Betrag iHv 130,50 â�¬.

a.
Denn die Voraussetzungen des als Anspruchsgrundlage nach dem FÃ¼nften
Sozialgesetzbuch allein in Betracht kommenden Â§ 18 SGB V liegen nicht vor.

In Â§ 18 SGB V ist die KostenÃ¼bername bei Behandlung auÃ�erhalb des
Geltungsbereichs des Vertrages zur GrÃ¼ndung der EuropÃ¤ischen Gemeinschaft
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und des Abkommens Ã¼ber den EuropÃ¤ischen Wirtschaftsraum geregelt. Danach
gilt: Ist eine dem allgemein anerkannten Stand der medizinischen Erkenntnisse
entsprechende Behandlung einer Krankheit nur auÃ�erhalb des Geltungsbereichs
des Vertrages zur GrÃ¼ndung der EuropÃ¤ischen Gemeinschaft und des
Abkommens Ã¼ber den EuropÃ¤ischen Wirtschaftsraum mÃ¶glich, kann die
Krankenkasse die Kosten der erforderlichen Behandlung ganz oder teilweise
Ã¼bernehmen. Der Anspruch auf Krankengeld ruht in diesem Fall nicht (Abs. 1). Ist
wÃ¤hrend eines vorÃ¼bergehenden Aufenthalts auÃ�erhalb des Geltungsbereichs
des Vertrages zur GrÃ¼ndung der EuropÃ¤ischen Gemeinschaft und des
Abkommens Ã¼ber den EuropÃ¤ischen Wirtschaftsraum eine Behandlung
unverzÃ¼glich erforderlich, die auch im Inland mÃ¶glich wÃ¤re, hat die
Krankenkasse die Kosten der erforderlichen Behandlung insoweit zu Ã¼bernehmen,
als Versicherte sich hierfÃ¼r wegen einer Vorerkrankung oder ihres Lebensalters
nachweislich nicht versichern kÃ¶nnen und die Krankenkasse dies vor Beginn des
Aufenthalts auÃ�erhalb des Geltungsbereichs des Vertrages zur GrÃ¼ndung der
EuropÃ¤ischen Gemeinschaft und des Abkommens Ã¼ber den EuropÃ¤ischen
Wirtschaftsraum festgestellt hat (Abs. 3).

Eine Kostenerstattung fÃ¼r die Krankenhausbehandlung in der TÃ¼rkei hat das SG
zutreffend abgelehnt, da die Blinddarmoperation im Inland zur VerfÃ¼gung steht
und die Beklagte nicht festgestellt hat, dass sich die KlÃ¤gerin wegen einer
Vorerkrankung oder wegen des Lebensalters nachweislich nicht privat versichern
kann.

b.
Die KlÃ¤gerin hat ferner keinen Anspruch auf Kostenerstattung nach dem
Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik TÃ¼rkei
Ã¼ber Soziale Sicherheit.

In dem bilateralen Abkommen sind KostenerstattungsansprÃ¼che von Versicherten,
die im Rahmen eines vorÃ¼bergehenden Aufenthaltes in der TÃ¼rkei medizinische
Leistungen in Anspruch nehmen, gegen deren (deutsche) Krankenversicherung
nicht geregelt. Nach dem Abkommen sind lediglich â�� unter bestimmten
Voraussetzungen â�� Sachleistungen fÃ¼r deutsche StaatsangehÃ¶rige nach
tÃ¼rkischem Recht vorgesehen (vgl. Art. 15 Abs. 2 DT-SVA).

c.
Eine explizite Rechtsnorm, welche konkret einen Anspruch der KlÃ¤gerin auf die
begehrte Kostenerstattung fÃ¼r medizinische Leistungen in der TÃ¼rkei
begrÃ¼ndet, existiert damit nicht, so dass â�� ein Systemversagen ist insoweit
nicht ersichtlich â�� die Erstattung einer im nicht-EU-Ausland in Anspruch
genommenen privatÃ¤rztlichen Behandlung, allenfalls in entsprechender
Anwendung des Art. 15 DT-SVA als freiwillig gezahlte (Ermessens-)
Leistung zu betrachten ist (idS SG GieÃ�en Urteil vom 12.03.2019 â�� S 7 KR
261/17 â�� juris Rn. 28, LSG Hessen, Urteil vom 19.10.2017 â�� L 8 KR 395/16 â��
juris Rn. 24), womit eine Anspruchsgrundlage allein aus dem
Gleichbehandlungsgrundsatz (Art. 3 Abs. 1 GG) und der Selbstbindung der
Verwaltung aufgrund einer stÃ¤ndigen Verwaltungspraxis auf Basis der
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einschlÃ¤gigen Richtlinien herzuleiten ist.

d.
Insoweit ist fÃ¼r die Kostenerstattung von Sozialversicherungsleistungen bei
grenzÃ¼berschreitenden Sachverhalten â�� iSe ermessenslenkenden
Verwaltungsvorschrift â�� einschlÃ¤gig der Leitfaden â��Leistungsaushilfe im
Rahmen der EG-Verordnung 883/04 und nach Abkommensrechtâ�� (Leitfaden) vom
15.08.2012.

aa.
Demnach sind Rechtsgrundlagen fÃ¼r die Leistungsaushilfe grundsÃ¤tzlich das EG-
Recht und Abkommensrecht. Vorliegend findet ausschlieÃ�lich das
Abkommensrecht Anwendung, da die KlÃ¤gerin die dem Streit zugrundeliegenden
medizinischen Leistungen auÃ�erhalb des rÃ¤umlichen Anwendungsbereichs der EG-
Verordnungen in der TÃ¼rkei in Anspruch genommen hat (Nr. 1.1 Leitfaden). In Nr.
3.7.2 des Leitfadens ist die Kostenerstattung nach Abkommensrecht wie folgt
geregelt: Eine Kostenerstattung in HÃ¶he der deutschen SÃ¤tze kann
vorgenommen werden, sofern nach deutschen SÃ¤tzen eine Erstattung mÃ¶glich
ist, die verauslagten Kosten einen Betrag in HÃ¶he von 1.000,- â�¬ nicht
Ã¼bersteigen und der Versicherte mit dieser Art der Erstattung einverstanden ist.
Ã�bersteigt die eingereichte Quittung â�� wie hier â�� den Betrag von 1.000,- â�¬
ist die Krankenkasse verpflichtet, die HÃ¶he der ErstattungssÃ¤tze im jeweiligen
Abkommensstaat (hier: die TÃ¼rkei) anzufragen. Die Anfrage, welche Kosten im
Rahmen der Leistungsaushilfe entstanden wÃ¤ren, erfolgt mittels Vordrucks unter
BeifÃ¼gung der quittierten Rechnungsunterlagen.

FÃ¼r die gerichtliche PrÃ¼fung einer FÃ¶rderung ist deshalb entscheidend, wie die
BehÃ¶rde des zustÃ¤ndigen RechtstrÃ¤gers die Verwaltungsvorschrift im
maÃ�geblichen Zeitpunkt in stÃ¤ndiger Praxis gehandhabt hat und in welchem
Umfang sie infolgedessen durch den Gleichheitssatz gebunden ist (vgl. BayVGH,
U.v. 11.10.2019 â��
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